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1. - Vorwort 

Die Darlegung der Bedeutung von akustischen Informationen für sensorisch behinderte Menschen auf Bahnsteigen des Schienenverkehrs Mittels Lautsprecherdurchsagen erfolgt im Rahmen dieser Betrachtung in enger Anlehnung vorliegender wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei bildet das Forschungsprojekt „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“ eine wesentliche Grundlage.

Die Notwendigkeit der Umsetzung von barrierefreien akustischen Informationen muss auf Grundlage nationaler und internationaler gesetzlicher Vorgaben erfolgen. 

Vorab sei weiterhin angemerkt, dass diese Betrachtung keine abschließenden Detailangaben für die qualitative Gestaltung einer barrierefreien Lautsprecheranlage, „Info-Stele“ bzw. eines „Dynamischen Schriftanzeigers“ enthält. Es scheint empfehlenswerter zu sein, wenn diese Anforderungen an die barrierefreien akustischen Informationssysteme in einem separaten Anforderungsprofil zusammengestellt und behandelt werden.  

Gegenstand dieser Betrachtung ist die Darstellung der unterschiedlichen Einteilungen und der praktizierten Vermittlung von akustischen Informationen mit ihren Auswirkungen auf die Nutzbarkeit für sensorisch behinderte Menschen. In diesem Zusammenhang ist weiterhin die gegenwärtige gesetzliche Situation, deren Berücksichtigung und Umsetzung in den Fokus zu rücken.  

Zur Erleichterung Ihrer Navigation im Text wurden alle Überschriften mit einem Hyperlink versehen. So können Sie mühelos vom Inhaltsverzeichnis zum gewünschten Textabschnitt und von dort wieder zurück springen. 

2. - Definition und gesetzliche Regelungen zur Barrierefreiheit
2.1 - Grundgesetz - GG
Mit Aufnahme des Satzes: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ in Artikel 3 des Grundgesetzes, besteht in der Bundesrepublik Deutschland ein verbindliches Benachteiligungsverbot. 
2.2 - Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG)
In Ergänzung des Grundgesetzes hat der Bund, mit In-Kraft-Treten des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) am 1. Mai 2002, eine verpflichtende Grundlage zur Schaffung der Barrierefreiheit in Deutschland gelegt. Im § 4 des BGG definiert der Gesetzgeber die Begrifflichkeit der „Barrierefreiheit“. Dort heißt es: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ 

Das BGG spricht im § 7 ein Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderungen aus. Dort wird im Abs. 2 der Begriff der Benachteiligung näher definiert: „Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden.“ (BGG, § 7 Abs. 2)

2.3 - UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
in Fortsetzung der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen u. a. vollen Zugang zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können, unterzeichnete die Bundesregierung Deutschlands am 30. März 2007 in New York das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 

Zu den allgemeinen Grundsätzen (Artikel 3) des Übereinkommens zählen die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft, die Chancengleichheit und Zugänglichkeit. Diese Grundsätze sind ohne die Barrierefreiheit nicht erreichbar. 

Die Vertragsstaaten haben sich im Übereinkommen (Artikel 4) verpflichtet

· Alle geeigneten Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages zu treffen.

· Das die Handlungen und Praktiken öffentlicher Einrichtungen in Übereinstimmung mit diesem Abkommen stehen.

· Die Förderung der Entwicklung und Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen im universellen Design unterstützen. 

· Die Entwicklung und den Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Mobilitätshilfen die für Menschen mit Behinderung geeignet sind zu fördern.

Nach dieser Behindertenrechtskonvention (Artikel 2) schließt die Kommunikation alle Formen der visuellen, taktilen und akustischen Informationen ein. Sie versteht unter „universellen Design“, das Produkte, Umfelder, Programme und Dienstleistungen von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung genutzt werden können.  

Die Unterzeichner des Abkommens haben sich verpflichtet die „persönliche Mobilität“ von Menschen mit Behinderung zu erleichtern (Artikel 20). Dies gilt ebenfalls für den Zugang zu „unterstützenden Technologien“. Zu ihnen gehören ebenso Technologien für die Fahrgastinformation nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. 

Gemäß des Artikels 9 sind die Vertragsstaaten verpflichtet, Menschen mit Behinderungen den Zugang „zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.“ Durch geeignet Maßnahem ist sicher zu stellen, „dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.“

2.4 - Sind Menschen mit sensorischen Behinderungen in ihrer Mobilität eingeschränkt?
Die Grundlagen für die Erfüllung einer barrierefreien Mobilität dürfen nicht nur auf motorische Behinderungen (Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer) beschränkt werden. Für eine eigenständige Mobilität ist die räumliche Orientierung – übrigens u. a. auch für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer - unabdingbare Voraussetzung. Diese kann jedoch beispielsweise durch den Verlust des Sehsinnes nicht im erforderlichen Maß erfolgen. Somit können sich blinde und sehbehinderte Menschen nicht ohne Weiteres (ohne Hilfen wie Blindenlangstock, Blindenführhund, akustische Informationen) selbständig fortbewegen und sind daher in ihrer Mobilität wesentlich eingeschränkt und behindert. Der sich daraus ergebende notwendige akustische Informationsbedarf und die baulichen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Mobilitätserleichterung blinder und sehbehinderter Menschen muss in diesem Zusammenhang ebenfalls zu den Mobilitätsgrundlagen gerechnet werden. 

Die Tatsache, dass Blindheit und Sehbehinderung eine Mobilitätsbehinderung darstellen, wird vom Gesetzgeber nicht nur anerkannt, sondern auch in vielfacher Weise Rechnung getragen. Nach dem Gesetz bekommen hochgradig sehbehinderte Personen im Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen „G“ (erhebliche Gehbehinderung) und „B“ (Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen) eingetragen. Hier wird also die hochgradige Sehbehinderung vom Gesetzgeber klar einer Gehbehinderung (und somit einer Mobilitätsbehinderung) gleichgesetzt. Bei blinden Personen wird das Merkzeichen „G“ durch „H“ (hilflos) ersetzt, wodurch der Gesetzgeber die Bedeutung der Blindheit als Behinderung der Mobilität sogar noch einmal erhöht hat.   

„Die Bezeichnung „mobilitätseingeschränkte bzw. mobilitätsbehinderte 

Personen" schließt die große Gruppe der seh- und hörgeschädigten 

Personen ein. Dies ist insofern von Bedeutung, als fachgesetzliche 

Bestimmungen oder Festlegungen in Technischen Regelwerken, die die 

Berücksichtigung von Anforderungen mobilitätseingeschränkter Menschen 

beinhalten, damit auch die Berücksichtigung von Belangen sensorisch 

geschädigter Menschen vorgeben.“ [1] 

3.-  wissenschaftliche Ergebnisse zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum für sensorisch behinderte Menschen
3.1 - Forschungsprojekt: „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“ 
Die Forschungsgesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V. (STUVA) wurde vom Bundesministerium Bau, Verkehr und Stadtentwicklung mit der Durchführung des Forschungsprojektes „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und 

hörgeschädigte Menschen“ (nachfolgend Forschungsprojekt genannt) beauftragt. Die wesentlichsten Ergebnisse sind im Heft „direkt 64 – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden – Hinweise: Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“, herausgegeben vom Bundesministerium Bau, Verkehr und Stadtentwicklung (Referat A 30, 2008) veröffentlicht.  

Da dieses Forschungsprojekt erstmals die Gesamtzusammenhänge der Anforderungen an den öffentlichen Raum für Menschen mit sensorischen Behinderungen behandelt, bilden die Ergebnisse eine entscheidende Grundlage für diese Betrachtung.

Die Ausarbeitungen sowie die Untersuchungsmethodik des Forschungsprojektes wurden in einem forschungsbegleitenden Ausschuss „eingehend beraten“. [2]. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Forschungsergebnisse auch dort eine breite Zustimmung fanden. 

3.2 - Mitarbeiter im forschungsbegleitenden Ausschuss des Forschungsprojektes 
Neben den Vertretern der betroffenen Verbände für sensorische Behinderungen, wie der Deutsche Gehörlosenbund e.V., Pro Retina Deutschland, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V., arbeiteten ebenfalls u. a. Vertreter der Deutschen Bahn AG (DB Fernverkehr AG) [2] im forschungsbegleitenden Ausschuss mit. 

4. - verbindliche Regelungen im Eisenbahnrecht 

4.1 - Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) enthält die allgemeine 

Anforderung: „Die Vorschriften dieser Verordnung sind so anzuwenden, dass die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge durch 

behinderte Menschen und alte Menschen sowie Kinder und sonstige 

Personen mit Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Erschwernis 

ermöglicht wird." (§ 2 Abs. 3 Satz 1 EBO) [22] 

Mit der amtlichen Begründung zur Novellierung der EBO (1991) wurde darauf hingewiesen, dass bei deren Anwendung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist. D. h., „Wegen des Grundsatzes des Bestandsschutzes gilt die rechtliche Verpflichtung zur Barrierefreiheit grundsätzlich nur bei Neubauten und umfassenden Umbauten.“ [3] 

4.2 - Programm der Deutschen Bahn AG 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen bzw. die Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind seit der Novellierung der EBO im Jahre 2002 verpflichtet Programme für eine barrierefreie Nutzung aufzustellen. 

Für Maßnahmen die in das Programm aufgenommen wurden besteht die Verpflichtung zur Umsetzung. Das Programm der Deutschen Bahn AG ist im Zielvereinbarungsregister des BMAS aufgenommen. 

Danach hat sich die Deutsche Bahn AG verpflichtet, Haltepunkte und Bahnhöfe schrittweise im Rahmen von Neu- und umfassenden Umbauten barrierefrei zu gestalten. Dabei orientiert sich die DB Station&Service AG an der TSI PRM.
Der von der DB Station&Service AG vorgelegte Beitrag zum 2. Programm der Deutschen Bahn AG (mit Stand vom 22. März 2010) enthielt u. a. den inhaltlichen Schwerpunkt: „Umsetzung des neuen europäischen Standards zur Barrierefreiheit „TSI PRM“ für Bahnhofsprojekte im Transeuropäischen Eisenbahnnetz“

4.3 - Modul 813 der Deutschen Bahn AG
Diese, seit 15. Oktober 2005, geltenden Richtlinien sind bei der Planung und Durchführung u. a. von Baumaßnahmen von Bahnsteigen zu beachten. 

Gemäß deren Grundsätzen für die Kundenorientierung sind die Belange von Menschen mit Handicap zu berücksichtigen. Dazu heißt es dort: „Die Deutsche Bahn AG ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Daher sind die Maßnahmen im Geltungsbereich dieses Moduls unter Beachtung der betrieblichen Belange so zu planen, daß die Anlagen vorrangig auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind, die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Kunden dabei ausreichend berücksichtigt werden.“ [4]

Hierbei ergibt sich die grundlegende Frage: Sind Menschen mit sensorischen Behinderungen in ihrer Mobilität eingeschränkt? (s. Abs. 2.4) 

Weiterhin heißt es In der Baurichtlinie der Bahn: „Auf Bahnsteigen dürfen vorhandene Lautsprecheranlagen nur entfernt werden, wenn nachgewiesen ist, dass mit dem verbleibenden Einrichtungen ein gemäß der o. g. Risikomodellbetrachtung ausreichendes Sicherheitsniveau gewährleistet ist.“ [5] Der Lautsprecherrückbau wurde in Gesprächen mit Vertretern der Deutschen Bahn AG u. a. mit mangelndem Bedarf begründet, welcher zu bezweifeln ist. Über das Ergebnis einer „Risikomodellbetrachtung“ schweigt sich die Deutsche Bahn AG jedoch aus. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese die spezifischen Belange behinderter Menschen nicht berücksichtigt. Nach unserer Auffassung ergibt sich aus dem Lautsprecherrückbau automatisch für alle Reisenden ein erhöhtes Risiko. Schon die akustische Ankündigung einer einfahrenden Bahn erhöht die Aufmerksamkeit der Reisenden und somit die Sicherheit auf dem Bahnsteig. 

Zur besseren Verständlichkeit der geäußerten Kritik am Lautsprecherrückbau ist an dieser Stelle anzumerken, dass es zu DDR-Zeiten auf allen Bahnhöfen der Bahn neben Fahrkarten- und Gepäckschaltern eine Lautsprecheranlage gab. Somit war nicht nur eine akustische Fahrgastinformation, sondern auch insbesondere eine personelle Betreuung der Reisenden gegeben. An Stelle des Ausbaus bzw. einer bedarfsgerechten Anpassung dieser bestehenden Infrastruktur wurde sie systematisch und kontinuierlich in den neunziger Jahren abgebaut. Schon damals hatte u. a. der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e.V. vor den zu erwartenden Folgen gewarnt. Von daher ist völlig unverständlich, wenn heute von Seiten der leitenden Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, eine unzureichende mit Barrieren behaftete Bahnsteigausstattung (Dynamischer Schriftanzeiger) als große Errungenschaft verkauft wird.   

4.4 - „Risikomodell zur Sicherheit an Bahnsteigen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb“
Das „Risikomodell zur Sicherheit an Bahnsteigen vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb“ [6] ist ein wesentlicher Bestandteil der bahninternen Bauvorschriften. Hier werden zum „Schutz“ der Reisenden die Bahnsteige in Risikoklassen eingeordnet. In Tabelle 14 werden den Risikoklassen erforderliche Maßnahmen zugeordnet. Dabei sind die Bahnsteige der Risikoklasse V (Randbedingungen: Lautsprecheransagen bei Durchfahrtsgeschwindigkeit zwischen 160 km/h und 200 km/h [23]) mit Linie, Warnschild und Lautsprecheransagen auszustatten. Bahnsteige der Risikoklasse IV und III (Radbedingungen: Linie und Warnschild bei einer Durchfahrtsgeschwindigkeit von mehr als 80 km/h [24]) sollen lediglich nur Linie und Warnschild erhalten, während für Bahnsteige der Risikoklassen II und I keine Maßnahmen erforderlich sind. Diese Klassifizierung der Bahnsteige sowie die damit verbundenen Schutzmaßnahmen entsprechen, mit Ausnahme der Risikoklasse V, nicht dem Prinzip der Barrierefreiheit. Wie sollen blinde und sehbehinderte Menschen die Bahnsteige der Risikoklassen I und II gefahrlos ohne jegliche Orientierungs- und Informationshilfe nutzen können? Die für Bahnsteige der Risikoklassen III und IV vorgesehenen Maßnahmen sind ebenfalls aufgrund der Missachtung des Zwei-Sinne-Prinzips unausreichend. Der Inhalt eines Schildes kann von Blinden und Sehbehinderten in der Regel (auch wenn sie das Schild gefunden haben) nicht wahrgenommen werden. Er ist daher für sie nicht existent, woraus sich folglich für die Betroffenen grundsätzlich keine Schutzmaßnahme ableiten lässt. 

4.5 - Zugangsregelungen mobilitätseingeschränkter Menschen (PRM) gemäß der EU-Passagierrechtsverordnung 

In diesem, von der Deutschen Bahn AG selbst erarbeiteten Papier, bezieht sie folgende Stellung:
„2  Bedeutung der Zielgruppe

Mobilitätseingeschränkte Menschen stellen für die Deutsche Bahn AG eine bedeutende Kunden- und damit Zielgruppe dar, deren spezifische Bedürfnisse bei der strategischen Ausrichtung, der Produktentwicklung und Serviceimplementierung jetzt und in Zukunft grundsätzlich berücksichtigt werden. Das Thema „Reisen mobilitätseingeschränkter Menschen“ besitzt einen hohen Stellenwert innerhalb des  Konzerns, und das nicht nur im Hinblick auf das am 01. Mai 2002 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Vielmehr bekennt sich das Unternehmen zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den mehr als  8 Millionen Bundesbürger mit Behinderungen. Die Umsetzung der EU-Passagierrechtsverordnung wird durch die Stärkung der Rechte von mobilitätseingeschränkten Menschen hierzu einen weiteren Beitrag leisten.“  

4.6 - „Verordnung über technische Spezifikationen im Eisenbahnverkehr für mobilitätseingeschränkte Menschen (TSI PRM)“ 
Im Abschnitt „4.1.2.12. Gesprochene Informationen“ heißt es: 
„Der RASTI-Wert gesprochener Informationen muss in allen Bereichen gemäß IEC 60268-16 Teil 16 mindestens 0,5 betragen. 

Falls vorhanden, müssen gesprochene Informationen den wesentlichen visuellen Informationen entsprechen, die angezeigt werden. 

Werden gesprochene Informationen nicht automatisch bereitgestellt, muss eine akustische Kommunikationsanlage vorhanden sein, über die Nutzer auf Anforderung Informationen erhalten können.“ 

Die Anforderungen an visuelle Informationen findet man im Abschnitt „4.1.2.11. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme und dynamische Informationen“ („4.1.2.11.1. Anforderungen an das Teilsystem“). Dieser Abschnitt enthält u. a. folgende Ausführungen: 

„Stehen dynamische visuelle Informationen zur Verfügung, müssen diese mit den wesentlichen gesprochenen Informationen, die gegeben werden, im Einklang stehen. 

Die folgenden Informationen müssen vorhanden sein: 

· Sicherheitsinformationen und -anweisungen im Einklang mit europäischen oder nationalen Vorschriften; 
· Warn-, Verbots- und Gebotszeichen im Einklang mit europäischen oder nationalen Vorschriften; 
· Informationen über die Abfahrt von Zügen; 
· Kennzeichnung von Bahnhofseinrichtungen, sofern vorhanden, und Zugangswege zu diesen Einrichtungen.“ 

„Der Informationsgehalt der bereitgestellten Informationen muss die Reisenden bei ihrer Entscheidungsfindung hinreichend unterstützen.“

Im Abschnitt „4.1.4. Betriebliche Regelungen“ ist festgelegt: 
„— System zum bedarfsgesteuerten Abrufgesprochener Informationen: 

Wenn wesentliche gesprochene Informationen auf einem Bahnhof nicht über eine Lautsprecheranlage verbreitet werden (siehe Abschnitt 4.1.2.12), sind betriebliche Regelungen zu erstellen, die die Bereitstellung eines alternativen  Informationssystems vorsehen, mit dem Reisende in der Lage sind, sich die gleichen Informationen auf dem Bahnhof ansagen zu lassen (z. B. mit Hilfe von Personal oder automatischen telefonischen Informationsdiensten).“ 
5. - Akustische Informationen
5.1 - Informationseinteilung der Deutschen Bahn AG
Die Deutsche Bahn AG teilt die für Reisende vorzusehenden Informationen in „Fahrgastinformationen“ und „Informationen zu betrieblichen Störungen“ ein. Sie vertritt dabei die Auffassung, dass nur für die „Betrieblichen Störungen“ eine Notwendigkeit zur akustischen Informationsvermittlung besteht. 

Weiterhin hat die Deutsche Bahn AG die Bahnhöfe in 6 Bahnhofskategorien eingeteilt. Danach sieht ihre Strategie vor, Fahrgastinformationssysteme „IFA (Zuganzeiger oder Lautsprecher)“ [7] nur bis zu den Bahnhöfen der Kategorie 3 einzusetzen. 

5.2 - Einteilung akustischer Informationen nach dem Forschungsprojekt „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“
Die von den Personen im öffentlichen Raum benötigten Informationen sind von unterschiedlicher Bedeutung. In diesem Zusammenhang sollten diese in abgestufter Form gegeben werden. [8] 

Zur Vermittlung von Informationen im öffentlichen Raum ist das Zwei-Sinne-Prinzip konsequent anzuwenden. Danach sind Informationen und Orientierungshilfen mindestens für zwei der drei Sinne, Hören, Sehen, Tasten, wahrnehmbar zu gestalten.

Im Ergebnis des Forschungsberichtes stehen folgende Prioritätsstufen für akustische Informationen als Zielvorgabe [9]: 

Priorität 1: 
Die Priorität 1 ist den Warn- und Alarmsignalen sowie den Notfalleinrichtungen und Rettungswegen vorbehalten. 

Diese „müssen (unbedingt)“ in Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips in einer „sehr guten Qualität“ gegeben werden. 

„Fehlende Warnungen und fehlende Alarmsignale können 

lebensgefährlich sein.“ [8]
Priorität 2: 
Ihr ist die „Entscheidungsvorbereitung ohne Rückfragemöglichkeit“ zugeordnet. 

Diese „sollen (generell)“ in Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips in einer „guten Qualität“ gegeben werden. 

„Fehlende Informationen und Orientierungshilfen für Entscheidungsmöglichkeiten können weitreichende Folgen haben.“ [8] 

Priorität 3: 
Zu dieser Priorität zählen „Unterstützende Informationen mit Rückfragemöglichkeit.“

Diese sind in Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips „(möglichst oft) zu empfehlen“. Sie sollen zu mindest in einer „befriedigenden Qualität“ erfolgen.

„Fehlende Kommunikation und fehlende Leitung können ärgerlich sein.“ [8] 

Zur näheren Erläuterung sind der Tabelle 3/2 des Heftes „direkt 64“ folgende Ergänzungen zu entnehmen:  

„Bei Informationen mit hoher Nutzungshäufigkeit sollte - soweit möglich 

jeweils die nächst höhere Prioritätsstufe gewählt werden. 

Wichtig: Leitsysteme für blinde und sehbehinderte Menschen (die vereinfacht, aber missverständlich, oft mit dem Begriff „Leiten" belegt werden) sind der Priorität 2 (Entscheidungsvorbereitung), abschnittsweise (an Gefahrenstellen) sogar der Priorität 1 zuzuordnen (und nicht der Priorität 3!).“ 

5.3 - Gegenüberstellung der vorgenommenen Informationseinteilung von Deutscher Bahn AG und Forschungsprojekt 

Die Deutsche Bahn betrachtet die Vermittlung von Informationen aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht. Die Einteilung in „Fahrgastinformationen“ und „Informationen zu betrieblichen Störungen“ ermöglicht ihr die praktizierte Informationsreduzierung. Dabei stützt sie ihre Vorgehensweise auf unzugängliche Studien, nach welchen eine beschränkte Informationsvermittlung auf „betriebliche Störungen“ ausreichend wäre. Diese sind aus Sicherheitsgründen visuell und akustisch zu geben. Da „Fahrgastinformationen“ über keine sicherheitsrelevanten Inhalte verfügen, bestünde keine Notwendigkeit für deren akustische Bereitstellung. In der  Argumentation wird weiterhin angeführt, dass im zunehmenden Maße Lautsprecheransagen zu Beschwerden von Anwohnern der Bahnhöfe führen. 

Die damit bewirkte Informationsbeschränkung führt zu Einsparungen. Das Einsparpotential wird nochmals erhöht durch die Einschränkungen der Leistungsangebote im Zuge der Bahnhofskategorisierung. (s. Abs. 5.1) 

Bei dieser, von der Deutschen Bahn vorgenommenen Herangehensweise zur akustischen Informationsvermittlung, bleiben die Bedürfnisse von Menschen mit Schwierigkeiten der visuellen Informationsaufnahme (z. B. Analphabeten, ausländischer Mitbürger, Kinder, blinde und sehbehinderte Reisende usw.) grundsätzlich außer Betracht. Allein die Personengruppe der sprach- und schriftunkundigen Menschen betrifft mindestens 5 % der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. [25] Diese Menschen können Zahlen und Schriften von Informationseinrichtungen oder auf Warntafeln nicht sinnrichtig verstehen. Fraglich ist, worin in diesem Zusammenhang die vielfach propagierte  „Kundenorientierung“ der Deutschen Bahn AG (s. Abs. 4.3 und 4.5) zu sehen ist. 

Dagegen legt das Forschungsprojekt bei der Herangehensweise an die Einteilung von akustischen Informationen vornehmlich die physiologischen Bedingungen von sensorisch behinderten Menschen und dem Informationswert zu Grunde. 

Das Ergebnis des Forschungsprojektes sagt eindeutig aus, dass akustische Informationen zur Entscheidungsfindung ohne Rückfragemöglichkeit generell gegeben werden sollen. „Fehlende Informationen und Orientierungshilfen für Entscheidungsmöglichkeiten können weitreichende Folgen haben.“ [8] Eine Auffassung, die der Gemeinsame Fachausschuss für Umwelt und Verkehr (GFUV) des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband schon seit je her vertritt und gegen über der Deutschen Bahn AG mehrfach vortrug. 

Bei den „Informationen zu betrieblichen Störungen“, z. B. über Zugverspätungen, Gleisänderungen oder der Benutzung von Ersatzzügen, dominieren die Handlungsanweisungen gegenüber den Informationen zur Entscheidungsfindung. 
Die „Fahrgastinformationen“ sind eindeutig den Informationen der Entscheidungsfindung zu zuordnen. Zu diesen zählen gemäß der TSI PRM die „Informationen über die Abfahrt von Zügen“. „Der Informationsgehalt der bereitgestellten Informationen muss die Reisenden bei ihrer Entscheidungsfindung hinreichend unterstützen.“ (s. Abs. 4.6). 

Das Forschungsprojekt enthält eine Aussage darüber, welche Sachverhalte u. a. den „wesentlichen Informationen“ zu zuordnen sind. Dazu heißt es: „Vor Beginn der Reise, während des gesamten Reiseverlaufs, bzw. an den wichtigen Punkten der Reise, und am Ziel sollen die wesentlichen Informationen, z. B. über Abfahrtszeiten und notwendige Umsteigevorgänge, jeweils aktuell und verständlich verfügbar sein. Wichtige Informationen sollen sowohl in visueller als auch in akustischer oder taktiler Form übermittelt werden.“ [11] 
Während des Aufenthalts von Reisenden auf Bahnsteigen der Personenverkehrsanlagen bedeutet dies für die Orientierungs- und Informationsketten die Bereitstellung von akustischen und visuellen (ggf. auch dynamischen) Fahrplaninformationen. Auf Bahnhöfen mit Umsteigemöglichkeiten sind darüber hinaus entsprechende „Durchsagen“ vorzusehen. [12]  

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die Informationseinteilung der Deutschen Bahn AG nicht den Anforderungen von Menschen mit sensorischen Behinderungen gerecht wird. Eine dringende Korrektur ist erforderlich. Im Ergebnis muss bei der Informationsvermittlung die Aufhebung der Trennung von „Fahrgastinformationen“ und „Informationen zu betrieblichen Störungen“ stehen. Die Informationen sind gemäß des Forschungsprojektes der Priorität 2 zu zuordnen und „sollen generell“ nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gegeben werden. Diese Forderung steht im Übereinklang mit der gesetzlichen Zielvorgabe des Behindertengleich-stellungsgesetzes (BGG) zur Schaffung der Barrierefreiheit (s. Abs. 2.2). Auch ist dieser Schritt zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderungen unumgänglich (s. Abs. 2.3).
5.4 - Barrierefreie akustische Informationen
Es ist wohl unumstritten, dass sich mit einer gut ausgerichteten Lautsprecheranlage und einer ausreichenden Anzahl von Lautsprechern eine gleichmäßig, qualitativ gute Beschallung des gesamten Bahnsteiges erreichen lässt. 

Zu den Anforderungen an eine barrierefreie akustische Informationsübertragung gehört die Ausstattung mit Lautsprechern entlang aller relevanten Wegeverbindungen im Umsteigebereich. [10] 

Die gesetzliche Zielvorgabe für eine barrierefreie Informationsgestaltung (s. Abs. 2.1, 2.2, 2.3) ist konsequent zu berücksichtigen. So sollte für neue Informationsanlagen deren barrierefreie Gestaltung auch für Menschen mit sensorischen Behinderungen eine Selbstverständlichkeit sein. [11]

Dabei dürfen nachträgliche barrierefreie Anpassungen der bereits bestehenden Informationssysteme nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Sie sollen unter Berücksichtigung, vornehmlich der technischen Möglichkeiten, aber auch der finanziellen Situation der Aufgabenträger und Betreiber erfolgen. 

Bis zur erreichten Zielvorgabe, dem vollständigen barrierefreien Informationszugang, ist alternativ u. a. ein flächendeckender Einsatz von Servicepersonal zur Information und Begleitung auf Bahnhöfen zweckmäßig. [11]

Die Konzeption für eine barrierefreie akustische Informationsgestaltung in Anlagen des Schienenpersonenverkehrs muss ergänzend an die dort vorhandenen barrierefreien Einrichtungen (z. B. Blindenleitstreifen, taktile Handlaufbeschriftungen) anknüpfen, „um die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit „ohne besondere Erschwernis" für seh- und hörgeschädigte Menschen zu erreichen.“ [11]

Um das Reisen mit der Bahn für alle Bürger zu erleichtern und dessen Attraktivität zu erhöhen, ist eine durchgängige barrierefreie Reisekettengestaltung notwendig. Begleitet werden diese Reiseketten stets von einer Orientierungs- und Informationskette. Diese sind systematisch und konsequent barrierefrei zu konzipieren damit eine lückenlos durchgängige Reisekette  zur Verfügung steht. Unterbrechungen sind nicht nur ärgerlich, sondern sie können Menschen mit sensorischen Behinderungen in kritische Situationen führen. Negative Erfahrungen lassen das gesamte System als unzuverlässig und nicht nutzbar erscheinen. In der Folge wird die Nutzung der Bahn möglichst gemieden.    

„Barrierefreie Reiseketten sichern" die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des öffentlichen Personenverkehrs im Nah- und Fernverkehr für Alle.“ [12] 

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe (s. Abs. 2.2) besteht für blinde und hochgradig sehbehinderte Reisende erst dann ein barrierefreier Informationszugang, wenn alle üblichen visuellen Informationsangebote für reisende in einem akustischen oder taktilen Format angeboten werden. 

6. - Gegenwärtige Situation und Problematik
Über Lautsprecheranlagen auf Bahnsteigen lassen sich aktuelle und außerordentliche Informationen für nahezu alle Reisenden unproblematisch vermitteln. Der Rückbau dieser unentbehrlichen Informationshilfen führt daher zur Erhöhung des Informationsdefizits für viele Reisende. Zu dem Personenkreis der Betroffenen zählen nicht nur Behinderte (Schreibunkundige, geistig und psychisch Behinderte, Blinde, Sehbehinderte usw.), Kinder und Senioren, sondern auch im zunehmenden Maße sehende Bürger für die die optischen Anzeigen ebenfalls unverständlich sind. Ein nennenswertes Beispiel dafür, dass sehende Reisende akustische Informationen ebenso wie beispielsweise blinde und sehbehinderte Menschen nutzen, stellt in den Nahverkehrsbahnen die von uns geforderte und nun erfolgende Angabe der Ausstiegsseite dar. In diesem Zusammenhang schrieb die DB Regio AG an den Arbeitskreis Umwelt und Verkehr des Blinden- und Sehbehindertenverbandes  Thüringen u. a.: „Da das System der Ausstiegsansage im Bereich Thüringen positiv angelaufen ist, werden wir die entsprechenden Erfahrungen sowohl innerhalb der Region Südost als auch in den zentralen Marketinggremien der DB Regio AG und der Deutschen Bahn AG vorstellen. Wir hoffen, dass so eine Ausweitung erfolgen wird.“ [13] 

Akustische Informationen lassen sich nicht durch ein erweitertes optisches Informationsangebot ersetzen. Diese Maßnahme stellt somit keine nutzbare Alternative dar. Da nur optisch angebotene Bahnsteig- und Fahrzeuganzeigen für viele Fahrgastgruppen nicht zugänglich sind, baut die Deutsche Bahn AG mit dem Lautsprecherrückbau keine Barrieren ab, sondern eher auf. 

Das angesprochene Problem des Informationsdefizits läst sich auch nicht mit der Installation von Info-Säulen oder Dynamischen Schriftanzeigern kompensieren.

6.1 - Probleme der Informationseinteilung nach der Deutschen Bahn AG



„Sehbehinderte und blinde Menschen, aber auch schriftunkundige Fahrgäste sind in einem sehr hohen Maße auf akustische Informationen angewiesen.“ [14] Daher ist die ausschließliche Beschränkung akustischer Informationsangebote nur auf „Betriebliche Störungen“ als äußerst mangelhaft und unzureichend im Sinne einer barrierefreien Informationsvermittlung zu bezeichnen. Ein typischer Beleg dafür ist das Schreiben des blinden Ehepaars Hedwig und Dr. Peter F. Dort heißt es u. a.: „Wir wohnen in einer dünn besiedelten Region. Um in die Kreisstadt Senftenberg zu fahren, nutzen wir die Regionalbahn. Auf dem Senftenberger Bahnhof gibt es schon lange keine Lautsprecherdurchsagen mehr. Für uns ist das ein sehr großes Problem. Ein Sehbehinderter aus unserer Bezirksgruppe hatte schon das Pech, in den falschen Zug zu steigen. Wir beide stiegen gleich zweimal hintereinander beinahe in den falschen Zug. Der falsche Zug fuhr auf unserem Bahnsteig zu dem Zeitpunkt verspätet ein, an dem unser Zug eigentlich abfahren sollte. Übrigens funktioniert in Senftenberg auch die Sichtanzeige öfter nicht.

Wegen der fehlenden Lautsprecheransagen an mehreren Bahnhöfen in unserem Kreis haben wir schon an die Deutsche Bahn geschrieben. Man verwies uns an den Umsteigeservice, wo man sich einige Tage vorher anmelden kann. Bei einer kurzfristig geplanten Fahrt in die Kreisstadt geht das wirklich nicht. Vor allem wissen wir auch nicht, welchen Zug wir bei der Heimfahrt erreichen werden.“ [15] 

6.1.1 - zuverlässiger Informationsbedarf 
Auf Bahnsteigen benötigen Reisende für ihre schnelle und sichere Orientierung sowie ihr subjektives Sicherheitsgefühl zuverlässige Informationen. Zu diesen zählen insbesondere 

a) Informationen über ein- und abfahrende Bahnen mit Zugbezeichnung und deren Zielort; 
b) bestehende Umsteigemöglichkeiten mit Bahnsteigangabe; 

c) exakte und eindeutige Angaben über Zugflügelungen;

d) Informationen über Verspätungen und Gleisänderungen (betriebliche Störungen); 

e) Angaben zu allen Abläufen auf den Gleisen am Bahnsteig wie z. B. Zugdurchfahrten und Zugbereitstellungen;
Für ankommende Reisende (insbesondere Schreibunkundige, Blinde und Sehbehinderte) stellt beispielsweise eine Lautsprecheransage: „Meine Damen und Herren am Gleis 5 herzlich willkommen in Saalfeld...“ eine Hilfestellung dar. Mit ihr wird einerseits das erreichte Reiseziel akustisch bestätigt und zum anderen Auskunft über die exakte Position im Bahnhof vermittelt, was die Orientierung im Bahnhofsbereich erleichtert und hilft Umsteigevorgänge zu unterstützen.      

Es kann vom Reisenden nicht erwartet und verlangt werden, dass er ständig konzentriert das Geschen auf den Gleisen am Bahnsteig verfolgt. Selbst bei Konzentration kann durch die nicht im Fahrplan vermerkten und spontan erfolgenden Fahrten auf den Gleisen es zu erheblichen Verunsicherungen, insbesondere bei Menschen mit fehlender visueller Kontrolle der Vorgänge, kommen. Ohne einer situationsangepassten akustischen Information ist es unmöglich einzuschätzen ob eine Bahn eingesetzt wird, wo sie hinfährt oder ob sie aus betrieblichen Gründen am Bahnsteig hält und ein Einstieg nicht gestattet ist. Daraus kann sich ein unfreiwilliges Fehlveralten mit schwerwiegenden Folgen entwickeln.    

Diese, durch die Deutsche Bahn AG nachweislich geschaffenen Probleme, stellen massive Barrieren bei der Nutzung des SPNV dar. Nach § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) sind bauliche Anlagen, Verkehrsmittel und Informationssysteme dann barrierefrei, wenn diese für alle Menschen ohne fremde Hilfe in der allgemein üblichen Weise genutzt werden können. Diese gesetzlich verbindliche Forderung wird durch den Lautsprecherrückbau nicht erfüllt. 

Die hier angesprochenen notwendigen Informationen sind, entsprechend der  Einteilung der Deutschen Bahn AG, sowohl den „Informationen zu betrieblichen Störungen“ als auch den „Fahrgastinformationen“ zu zuordnen. Sie sind jedoch alle untrennbarer Bestandteil von geschlossenen Orientierungs- und Informationsketten. Für alle Reisende sind diese im Rahmen der gesetzlichen Zielvorgabe (s. Abs. 2.2) barrierefrei, und somit  nach dem Zwei-Sinne-Prinzip akustisch und visuell zu gestalten. 

Ordnet man die genannten akustischen Informationen den im Forschungsprojekt erarbeiteten Prioritätsstufen zu, handelt es sich bei ihnen um Informationen der Priorität 2. Sie dienen der „Entscheidungsvorbereitung“ und „sollen generell“ gegeben werden. 
6.1.2 - Unsicherheit durch Unkenntnis über Informationseinteilung  

Die von der Deutschen Bahn AG praktizierte Informationseinteilung von „Informationen zu betrieblichen Störungen“ und „Fahrgastinformationen“ sowie das Angebot von akustischen Informationen entsprechend der Bahnhofskategorien sind den meisten Reisenden nicht bekannt. Wahrnehmungsphysiologisch werden, aus für sie unverständlichen Gründen,  einmal akustische Informationen gegeben, ein anderes Mal nicht. Diese unausgewogne Verfahrensweise führt bei den Kunden zur Verwirrung. Dies ist insbesondere für  Reisende problematisch, denen visuelle Informationen nicht zugänglich sind. In der Folge steht der Eindruck einer mangelhaften und unzuverlässigen Informations-vermittlung. Dieser Umstand wird zusätzlich gefördert, wenn (wie üblicherweise praktiziert) in den Bahnen auf die Beachtung von Bahnsteigansagen hingewiesen wird, welche dann nicht erfolgen.  

Somit liegt die von der Deutschen Bahn AG vorgenommene Informationseinteilung nicht im Interesse der Reisenden. Sie ist einzig und allein am betriebswirtschaftlichen Interesse der Deutschen Bahn AG ausgerichtet. Damit kommt die Deutsche Bahn ihren eigenen Vorgaben, ein kundenorientiertes Unternehmen zu sein (s. Abs. 4.3, 4.5), nicht nach. Fraglich ist, wie „die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Kunden dabei ausreichend berücksichtigt werden.“ [4] (s. Abs. 4.3) Die vorgenommene Differenzierung führt in der Praxis zur Missachtung des benötigten Informationszugangs für Senioren und Menschen mit Handicap. Somit stellt sie auch ein Verstoß gegen die von der Bundesregierung unterzeichnete UN-Konvention über die rechte von Menschen mit Behinderungen dar (s. Abs.2.3). 
Es wäre wünschenswert, wenn die Deutsche Bahn AG die unter ihrer Mitarbeit entstandenen Forschungsergebnisse (s. Abs. 3.2) mit tragen und entsprechend umsetzen würde.

In diesem Zusammenhang sollten die Lautsprecheranlagen auf Bahnsteigen grundsätzlich zu den aufsichtsrechtlichen Telekommunikationsanlagen gezählt werden. Dies gilt nicht nur für „Lautsprecheranlagen für die Sicherung der Reisenden an Bahnsteigen“ [16], sondern sollte ebenfalls auf die „Lautsprecheranlagen zur Information der Reisenden“ [17] übertragen werden. 
6.2 - Hinweise auf Bahnsteigansagen in den Bahnen 
Als eine wirklich „echte Hilfestellung“ wird in den Bahnen der Hinweis: „Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig.“ empfunden, wenn auf den Bahnhöfen bereits die Lautsprecheranlage abgebaut wurde bzw. dort keine akustischen Fahrgastinformationen erfolgen. Ein Kommentar erübrigt sich.

Diese schon mehrfach kritisierte Verfahrensweise ist sehr bedenklich. Der Reisende betritt den Bahnsteig in der Erwatungshaltung dort über Lautsprecher für seine weitere Reise nähere verlässliche Informationen zu erhalten. Oftmals sieht er sich dann getäuscht. Besonders schwerwiegend ist diese Fehlinformation für Senioren und blinde sowie sehbehinderte Menschen die ohne diese akustischen Informationen sich selbst überlassen auf dem Bahnsteig zurückbleiben. 

Obwohl im Konzern der Deutschen Bahn AG bekannt sein dürfte, dass in vielen Bahnhöfen gegenwärtig keine Ansagen erfolgen, wird diese Fehlinformation mit Fleiß fortgesetzt.  

Wenn die Deutsche Bahn AG derartige Informationen vermittelt, hat der Reisende auch das Recht diese Informationen in zuverlässiger und in einer guten Qualität zu erhalten. 

6.3 - „Info-Stele“
6.3.1 - Informationsverlust 

Mit der Installation einer „Info-Stele“ pro Bahnsteig wird nur eine punktuelle Beschallung auf dem Bahnsteig erreicht. Dadurch können Reisende auf weiter entfernten Bahnsteigabschnitten nicht mit einer akustischen Information versorgt werden. Das heißt, dass sich alle Reisenden zwangsläufig im näheren Umfeld der „Info-Stele“ aufhalten müssen. Dies führt wiederum zu einer weiteren Verringerung der Schallausbreitung durch die Schallreflexion, bedingt durch die dort wartenden Fahrgäste. Die Ursache dafür ist in der niedrigeren Lautsprecheranordnung in den „Info-Stelen“ (gegenüber der Anordnung von Lautsprechern in einer lichten Durchgangshöhe von mindestens 2,30 m) zu sehen. In der Folge kommt es auch zu einer Verzögerung des Fahrgastwechsels (s. Abs. 6.3.2), da sich die Reisenden erst bei Zugeinfahrt auf dem Bahnsteig „verteilen“. 

Grundsätzlich sind alle Ausstattungselemente der Bahnsteige – also auch die „Info-Stelen“ – in deren Aufenthalts- und Servicebereichen [18] anzuordnen. Die Konzentration von Aufbauten und Ausstattungselementen in diesen Bereichen führt ebenfalls zu einer hohen Schallreflexion und behindert die optimale Beschallung des gesamten Bahnsteiges. 

Da man bei „Info-Stelen“ davon ausgehen muss, dass gerade Informationen zu plötzlich entstandenen „betrieblichen Störungen“ akustisch nur mangelhaft übertragen werden und optisch nicht angezeigt bzw. nicht wahrnehmbar sind, kommt es für viele Fahrgäste zum Informationsverlust, was sich nicht selten in einer risikobehafteten Unsicherheit niederschlägt. Menschen mit Sinnesbehinderungen (blinde, sehbehinderte, hörbehinderte Personen) haben in diesen Situationen kaum eine Chance für eine sichere Neuorientierung. Sie sind hilflos und ihr subjektives Sicherheitsgefühl bricht zusammen. Ängste und Fehlhandlungen sind die Folge.  

Sollte man sich hier auf den § 2 Abs. 2 Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (EBO) berufen, nach welchen Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik möglich sind, soll das Unternehmen den Nachweis führen, dass die von ihr eingesetzten „Info-Stelen“ die an die Lautsprecheranlagen zu stellenden Anforderungen adäquat erfüllen. Trotz intensiver Bemühungen ist es bisher nicht gelungen Kenntnisse über die Existenz entsprechender „Info-Stelen“ zu erhalten. Die von der Deutschen Bahn AG bisweilen vorgestellten Modelle (Mülheim) eignen sich nur als Ergänzung zur Lautsprecheranlage, können sie aber nicht ersetzen.    

Die Änderung des § 2 Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (EBO) auf der Grundlage des Artikels 52 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) verpflichtet die Deutsche Bahn AG zum weitgehenden barrierefreien Bauen. Der § 2 Abs. 3 der EBO sagt aus: „Die Vorschriften dieser Verordnung sind so anzuwenden, daß die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge durch behinderte Menschen und alte Menschen sowie Kinder und sonstige Personen mit Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Erschwernis ermöglicht wird.“ Diese Forderung wird mit dem Einsatz von „Info-Stelen“ und den „Dynamischen Schriftanzeiger“ (s. 6.4) nicht erfüllt. 

6.3.2 - verzögerter Fahrgastwechsel
Die durchschnittlich, ungehinderte Gehgeschwindigkeit in der Ebene für eine stadttypische Bevölkerung wurde von Weidmann veröffentlicht. „Die Gehgeschwindigkeit von Männern ist im Mittel um 10,9 % höher als die von Frauen. Dies ergibt für Männer eine mittlere Gehgeschwindigkeit von 1,41 m/s und für Frauen eine solche von 1,27 m/s.“ [28]  

Zu berücksichtigen ist, dass die Leistungsfähigkeit älterer und mobilitätseingeschränkter Personen reduziert ist. So können komplexe Aufgaben in Folge des Nachlassens der Muskelkraft, der schnelleren Erschöpfung, der langsameren Orientierungsfähigkeit und vor allem der verminderten Mehrfachreaktionsleistungen nicht mit den Vorstellungen der Deutschen Bahn AG Schritt halten.    

Ältere und mobilitätseingeschränkte Personen verfügen über eine geringere durchschnittliche Gehgeschwindigkeit. Diese liegt je nach Literaturquelle zwischen 0,6 m/s [26] und 1,0 m/s [27]. 

Betrachtet man sich die anzutreffende Situation auf den Bahnsteigen nach den Vorstellungen der Deutschen Bahn AG, ergibt sich folgendes Bild. 

Die Reisenden sollen sich in unmittelbarer Nähe der „Info-Stelen“ bzw. der „Dynamischen Schriftanzeiger“ aufhalten. Diese Notwendigkeit ist der Tatsache geschuldet, dass beide Informationssysteme nur über einen Lautsprecher verfügen und keine gleichmäßige Beschallung des gesamten Bahnsteigbereiches möglich ist. Zum besseren Auffinden der Informationssysteme für blinde und sehbehinderte Reisende sollen diese im Bahnsteigzugangsbereich positioniert werden.

In zahlreichen Bahnhöfen befinden sich die Bahnsteigzugänge am Bahnsteigende, so dass die Triebzüge dort nicht unmittelbar halten können. Daraus resultiert für die Reisenden, dass sie bei Zugeinfahrt zu dessen Erreichbarkeit nicht selten Wegstrecken von mindestens 20 m zurücklegen müssen. 

Vergleicht man die o. g. Gehgeschwindigkeiten, so ist unverkennbar das mobilitätseingeschränkte Personen deutlich mehr Zeit zur Erreichbarkeit des Zuges benötigen. Der zu knapp bemessene Halt der Züge schränkt die benötigte Zeit spürbar ein. Diesbezüglich müsste die Bahn einen längeren Halt einplanen. Diesem Erfordernis wird sie jedoch nicht gerecht. Die Zwangsvorstellung, den Zug dennoch erreichen zu müssen, mündet bei älteren und mobilitätseingeschränkten Reisenden nicht selten in einer Stresssituation und überfordert sie. Viele Betroffene sind nicht bereit sich derartigen Situationen auszusetzen und nehmen „freiwillig“ Abstand von einer Bahnfahrt.  

Auch muss beim Einsatz von „Info-Stelen“ und „Dynamischen Schriftanzeigern“ bedacht werden, dass neben dem erhöhten Zeitaufwand zur Orientierung auf dem Bahnsteig für blinde und sehbehinderte Reisende ein vermehrter Zeitbedarf zum Auffinden der Fahrzeugeinstiegstüren und deren Bedienelemente besteht. Ungeklärt ist auch die Frage: Woher soll der ortsfremde blinde Fahrgast wissen ob sich auf dem Bahnsteig überhaupt eine „Info-Stele“ bzw. ein „Dynamisicher Schriftanzeiger“ befindet, oder nur über die vorhandene Lautsprecheranlage keine Ansagen erfolgen? Bei den schon oft kritisierten zu kurzen Umsteigezeiten und Verspätungen kommen die Betroffenen oft in schwierige Situationen.    

Es ist sicherzustellen, dass auch Personen mit einer geringeren Gehgeschwindigkeit und einem höheren Orientierungsbedarf, ebenso wie alle anderen Reisenden, die Züge sicher und ohne Hektik erreichen können. Die Beschränkung auf den Einsatz eines Lautsprechers pro Bahnsteig leistet dazu keinen Beitrag.  

6.4 - „Dynamischer Schriftanzeiger“ - DSA
Zu Präsentationen des DSA wurde mehrfach auf die Wirtschaftlichkeit dieses Fahrgastinformationssystems, insbesondere durch niedrige Kosten für Kommunikation, Wartung und Instandhaltung, verwiesen. Im Grunde ist gegen die Wirtschaftlichkeit nichts einzuwenden. Es wird hier jedoch deutlich, dass man keinen großen Wert auf eine kundenorientierte und vor allem barrierefreie Fahrgastinformation legt. Die akustische Kundeninformation (Lautsprecheransage) wird fast völlig außer acht gelassen. So stellte sich heraus, dass der erste installierte Gerätetyp des „Dynamischen Schriftanzeigers“ über kein Lautsprechermodul verfügt. Eine Nachrüstung bzw. ein Geräteaustausch soll nunmehr erfolgen. 

Wie in der Präsentation zur 14. Sitzung der begleitenden Arbeitsgruppe zum Programm der Deutschen Bahn AG am 3. Mai 2010 informiert wurde, erfolgte eine Kundenzufriedenheitsbefragung von 125 Personen direkt auf den Bahnsteig. Im Ergebnis steht eine hohe Akzeptanz von durchschnittlich deutlich über 90 % für den DSA. Es gibt keine Anhaltspunkte zur Zusammensetzung der befragten Personengruppe im Bezug auf Alter und Handicaps. Man kann jedoch aus der Darstellung schlussfolgern, dass es sich ausschließlich zumindest um „gut sehende“ Personen gehandelt haben muss, da es allen Befragten möglich war eine Bewertung zur visuellen Informationsdarstellung abzugeben. Eine Aussage zur akustischen Informationsvermittlung enthielt die Präsentation nicht. Es wurde darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Befragung der DSA über kein Akustikmodul verfügte. Es liegt auf der Hand, dass eine Befragung von 125 sinnesbehinderten Menschen mit Sicherheit ein andres Ergebnis erbracht hätte.      

Da die Personengruppe von Menschen mit Handicaps in die Befragung nicht repräsentativ einbezogen wurde, kann nur von einer beschönigten Darstellung für die große Akzeptanz des „Dynamischen Schriftanzeigers“ ausgegangen werden. Diese dürfte ausschließlich nur im finanzpolitischen Interesse des Herstellers sowie der Deutschen Bahn AG liegen. Das dominierende wirtschaftliche Interesse wird mit der Aussage unterstrichen, dass der DSA nur bis auf Bahnstationen der Kategorie 6 mit einem täglichen Reisendenaufkommen ab 300 Personen eingesetzt werden soll. Wie will man auf kleineren Stationen eine Kundeninformation im Zwei-Sinne-Prinzip gewährleisten? Welche Möglichkeiten für die Vermittlung von „Informationen zu  betrieblichen Störungen“ bzw. aktuellen Fahrgastinformationen bestehen? Letztlich ist damit nicht nur ein Verlust von Attraktivität und Kundenfreundlichkeit verbunden, sondern diese Bahnstationen sind schlecht hin für die Mehrzahl der Senioren und  Menschen mit Handicap aufgrund eines fehlenden Sicherheitsgefühls und des mangelnden Reisendeninformationszugangs nicht mehr nutzbar. Spätestens hier stellt sich die Frage nach der Erfüllung der Daseinsfürsorge. 

6.4.1 - Akustikmodul 

Auf Anfrage [19], ob an den DSA weitere externe Lautsprechermodule angeschlossen werden können, hieß es: Aus technischer Sicht ist dies möglich. Jedoch sei dies nicht beabsichtigt. Daher habe man einen doppelseitigen Lautsprecher eingebaut. Man habe zwar in vielen Bahnhöfen lange Bahnsteige, aber man wolle ohne hin nur den unmittelbaren Haltebereich des Zuges beschallen. 
Hierzu ist anzumerken:

Bei einer ruhigen Umgebung und windstillen Witterungsverhältnissen ist für eine gut verständliche Sprachinformation über Lautsprecher ein Schallpegel von 55 bis 65 dB(A) am Ohr des Reisenden erforderlich. Die Sprachübertragung sollte dabei im Frequenzbereich zwischen 300 bis 3.400 Herz  liegen. 

Für eine optimale akustische Fahrgastinformation ist die Beschallung aller relevanten Wegebeziehungen innerhalb des Bahnhofs wünschenswert. Dies kann vom  „Dynamischen Schriftanzeiger“ nicht geleistet werden. Fraglich ist schon allein die Sicherstellung einer gleichmäßigen Beschallung des gesamten Bahnsteiges durch dessen Lautsprechermodul. Die o. g. Anforderungen zur Verständlichkeit sind jedoch für alle Bahnsteigbereiche, und nicht nur punktuell, in gleicher Qualität zu erfüllen. Dies dürfte aufgrund der Größe der zu beschallenden Fläche und oftmals durch ungünstige Witterungsverhältnisse mit einem Lautsprechermodul nicht zu realisieren sein.

Richtungsabhängig ergänzen sich Schall- und Windgeschwindigkeit. So erfolgt mit dem Wind eine schnellere Schallausbreitung als gegen die Windrichtung. Die Windgeschwindigkeit kann sich zeitlich, örtlich aber auch je nach Höhe ändern. Daraus können starke Schallschwankungen resultieren. Diese entstehen vornehmlich in größerer Entfernung (ab ca. 5 m) von der Schallquelle. .   

Bei einer Schallabstrahlung gegen den Wind erreichen die Schallwellen in einiger Entfernung das Ohr des Reisenden kaum noch. Es entsteht eine Schallschattenzone in welcher der Schallpegel bis zu 30 dB abfallen kann.

Auch atmosphärische Temperaturunterschiede können sich auf die Schallgeschwindigkeit auswirken. Mit Temperaturzunahme nimmt auch die Schallgeschwindigkeit zu. Mit Temperaturrückgang nimmt die Schallgeschwindigkeit ab. In labilen Wetterlagen kommt es in unmittelbarer Bodennähe, aufgrund der Bodentemperatur, zu einer rascheren Schallausbreitung. Diese nimmt jedoch mit zunehmender Höhe, infolge der sich über den Boden befindenden kühleren Luftschichten, ab. Diese Ursache hat die Folge, dass die Schallwellen vom Boden weggelenkt werden und somit auch hier eine Schallschattenzone entsteht. 

Aus diesen Darstellungen kann geschlussfolgert werden, dass eine optimale Schallausbreitung nur im unmittelbaren Umfeld des „Dynamischen Schriftanzeigers“ gesichert ist. Eine gleichmäßige Direktbeschallung aller Bahnsteigbereiche ist nicht mehr gegeben. Was bleibt ist bestenfalls eine unverständliche Fahrgastinformation in der Folge eines hohen diffusen Schallanteils der laut und inhaltslos ist.

Gerade aber in Jahreszeiten in denen mit Sturm, Regen und Schnee gerechnet werden muss, treten häufig betriebliche Störungen auf. Hier besteht ein dringender Bedarf an der Sicherstellung von akustischen Fahrgastinformationen in nutzbarer Qualität. 

Ein weiterer Einfluss der eine gleichmäßige Beschallung des gesamten Bahnsteiges durch das Lautsprechermodul des DSA verhindert, sind starke Umgebungsgeräusche wie beispielsweise durch ein- und ausfahrende Bahnen oder die Motoren der Triebwagen. 

Zur Behebung der hier angesprochenen Probleme könnte man den DSA mit einem leistungsfähigen Lautsprechermodul ausrüsten. Wäre dies die Lösung? 

Für die Wahrnehmung der Sprachinformationen ist es notwendig, dass diese deutlich lauter zu hören sein müssen als die Umgebungsgeräusche. Die Lautstärke der Sprachinformation muss dabei mindestens 5 dB über dem Störgeräuschpegel liegen. Schwerhörige Menschen benötigen dagegen einen Lautstärkeabstand zum Störgeräusch von ca. 15 dB. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur, z. B. DIN 32974, DIN 32981, ein Wert für die akustische Information von 10 dB über den Störgeräuschpegel liegend gefordert.

Gemäß des Betrieblichen Lastenheftes „Sprachverständlichkeit" (Abschnitt 4.1 auf

Seite 10 der Deutschen Bahn AG V 1.1 vom 11.12.2002; Betriebliches

Lastenheft „Beschallung auf Bahnsteigen“ der Deutschen Bahn AG V 1.5 mit

Stand vom 11.12.2002) ist für die Wiedergabe von Informationen 

ein ausreichender Schallpegel (Ansagelautstärke) erforderlich, der > 10 dB über dem

Verkehrsmittel-/ortstypischen Umgebungslärm bis ca. 85 dB(A) liegt (=

Nutz-/Störpegelabstand > 10 dB). 

Die Lautstärke der Durchsagen kann nicht im beliebigen Maße gesteigert werden. Bei starken Umgebungsgeräuschen und dem geforderten Abstand zum  Lautstärkepegel der Sprachinformation besteht die Gefahr, dass die Schmerzgrenze des menschlichen Ohres erreicht wird. Auch ist zu berücksichtigen, dass bei einer Lautstärke von über 85 dB(A) die Verständlichkeit der Sprache spürbar abnimmt.

Können infolge unverständlicher Durchsagen Informationen nicht richtig verstanden oder aufgenommen werden, kann dies zu Fehlentscheidungen führen die sich nicht kurzfristig korrigieren lassen. Um diese Problematik abzumindern fehlt es in der Regel an einer Rückfragemöglichkeit.  

Eine durchaus sinnvolle Maßnahme ist dagegen die Anordnung von mehreren Lautsprechern mit weniger Leistung auf dem Bahnsteig. Durch den kleineren Abstand zwischen Lautsprecher und den Reisenden wird die Direktbeschallung deutlich verbessert, der Diffusschallanteil reduziert und die Sprachübertragung auf dem gesamten Bahnsteig gesichert. 

Bestätigt wird diese sinnvolle Maßnahme durch die Ausführungen in der Veröffentlichung „Barrierefreier ÖPNV in Deutschland“ (April 2003). Auf Seite 332 heißt es: 

„Die nachfolgend genannten Kriterien wurden in der Schrift „Bürgerfreundliche und behindertengerechte Gestaltung von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs“, (direkt 51) aufgestellt. Sie können sinngemäß auf andere Anlagen, Einrichtungen und Situationen übertragen werden.   

Die oftmals wechselnde Geräuschintensität, z. B. an Haltestellen oder in Fahrzeugen, erfordert eine dichte Anordnung von Lautsprechern. Nur dadurch kann eine ausreichende auditive Erkennbarkeit gewährleistet werden, ohne dass die Lautstärke unangenehm hoch angesetzt werden muss.“ ...“ 

Es wurde seitens der Deutschen Bahn AG zugesagt [19], dass eine Wiederholung der betrieblichen Störungen aller fünf Minuten erfolgt. 

Großer Wert sollte bei Lautsprecheransagen auf die Sprachdarbietung gelegt werden. Vorteilhaft ist hier der Einsatz von geschulten Sprechern. 

Ein weiterer Vorteil einer gut verständlichen und gleichmäßigen Durchsage liegt darin, dass sie unmittelbar zu den Reisenden kommt und alle unabhängig von ihrer Position, ihres Handelns und ihrer Entfernung erreicht. Dabei bedarf es auch keiner Kenntnis und Suche nach vorhandenen Informationsquellen.

Bedacht werden sollte ebenfalls, dass die Informationsbarrieren für Menschen mit Handicap gleichzeitig Beeinträchtigungen für nichtbehinderte Menschen darstellen.

6.4.2 – Dynamisierung von akustischen Informationen 

Zur Frage [19], ob das Akustikmodul über eine dynamische (automatische) Lautstärkeanpassung an den Umgebungsgeräuschpegel verfügt, wurde ausgeführt:

Das Akustikmodul des DSA verfügt über keine dynamische Anpassung an den Umgebungsgeräuschpegel. Die Lautstärke ist jedoch in mehreren Stufen variabel einstellbar. Damit wolle man die Möglichkeit schaffen, sich ggf. auf die zunehmenden Klagen der Anwohner über die Lärmbelästigung einstellen zu können. Auch wäre so die Möglichkeit gegeben, den DSA nachts wegen Ruhestörung abzuschalten.

Die Möglichkeit einer einstellbaren mehrstufigen Lautstärkeregelung birgt in sich die Gefahr von vorprogrammierten Streitigkeiten. So zum Beispiel ist in den Zügen der Deutschen Bahn AG nicht selten zu beobachten, dass die Ansagelautstärke zu leise ist und somit von Umgebungsgeräuschen übertönt wird. Eine Nutzung der akustischen Informationen ist somit nicht möglich. Spricht man das Bahnpersonal daraufhin an, erhält man die Auskunft, dass von Reisenden eine geringere Lautstärke gewünscht wird und man daher diese zurückgenommen habe. Auf unsere Bitte hin, muss diese nun wieder hoch geregelt werden. Es entstehen Umstände, die für keine der beteiligten Seiten zumutbar sind. Sollen Senioren, schwerhörige oder blinde Reisende stets um eine vernünftige Lautstärke bitten müssen? Wer soll stets die Lautstärke regeln und in welche Richtung? Ebenso verhält es sich bei dem Akustikmodul des DSA. Hier wäre eine dynamisierte Lautstärkeregelung mit Sicherheit sehr hilfreich. Eine vernünftig eingestellte Lautstärke würde sich dann automatisch an das jeweilige Umgebungsgeräusch (mit 10 dB über Umgebungsgeräuschpegel bis maximal 85 dB) anpassen. Dadurch würde auch hier eine übermäßige Umgebungsbeschallung vermieden, wodurch vermutlich die Beschwerden von Anwohnern ebenfalls rückläufig wären. 

Da jedoch der DSA über keine dynamische Lautstärkeregelung verfügt, ist es natürlich kein Wunder, dass sich Anwohner über eine unnötige Beschallung beschweren. 

Äußerst kritisch sind die Überlegungen zu bewerten, nachts die Akustikmodule des DSA zur Lärmreduzierung abzuschalten. Reisende, die nicht in der Lage sind visuelle Informationen zu betrieblichen Störungen, wie z.B. Gleisänderungen, wahrzunehmen, haben keinerlei Chancen sich auf diese einzustellen. Mit einer Hilfestellung durch das Bahnpersonal ist in der Regel erfahrungsgemäß nicht zu rechnen. Nachts fallen die Reisendenzahlen bekanntlich niedrige aus und eine Hilfestellung durch sie wäre dadurch ohne hin auf kleineren Bahnhöfen nicht verlässlich abgesichert. Damit wächst die Gefahr, dass Reisende mit Handicap regelrecht auf den Bahnhöfen über Nacht abgestellt werden und sich selbst überlassen bleiben. Derartige unzumutbare Situationen sind menschenunwürdig und diskriminierend. Bleibt zu wünschen, dass niemals ein Reisender in eine derartige Situation gerät.   

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass der Verzicht auf die dynamisierte Lautstärkeregelung eine Ursache über berechtigte Beschwerden zur Lärmbelästigung ist. In deren Folge jedoch einfach das Akustikmodul des DSA abzuschalten, was insbesondere für die Nachtstunden erwogen wird, ist eine sehr billige Problemlösung. Zuerst wird der Stand der Technik nicht im Interesse von Menschen mit Handicap genutzt und bei daraus resultierenden Schwierigkeiten der Informationszugang völlig eingestellt. Diese Verfahrensweise kann nicht mit Betriebswirtschaftlichkeit begründet werden und ist in keiner Weise akzeptabel. Diese Maßname steht im Widerspruch zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.    

Im Übrigen würde ein fahrplanmäßiger Zugverkehr die Zahl akustischer Informationen zu betrieblichen Störungen minimieren und die angesprochene Lärmbelästigung somit effektiv reduzieren.    

Die Forderung nach einer automatischen Lautstärkeregelung für die Sprachinformation zur Anpassung an die Umgebungsgeräusche bleibt weiterhin bestehen.      

7. - Resümee 
Zahlreiche Äußerungen belegen, dass aus der Sicht der Reisenden die gegenwärtige Situation auf Bahnsteigen - im Bezug auf die akustische Informationsvermittlung - als unausreichend zu bewerten ist. Bei den hier angeführten Problemen und Erlebnisbeispielen handelt es sich nicht um Einzelfälle. Sie sind vielmehr nur die Spitze eines Eisberges und ließen sich beliebig ergänzen.  

Der gegenwärtige Stand der Technik wird bei der akustischen Informationsvermittlung nur ungenügend berücksichtigt. Ursache ist offenbar das finanzpolitische Interesse der Deutschen Bahn AG. Dabei stützt sie sich auf Studien und Gutachten, welche die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap nicht im erforderlichen Umfang berücksichtigen. Es wird bewusst in Kauf genommen, dass Senioren und Menschen mit Handicap von der Nutzung ausgeschlossen werden. 

Für eine bedarfsgerechte und nutzbare Informationsaufnahme, je nach individueller physiologischer Einschränkung der Reisenden, ist ein adäquater Informationszugang zu gewähren. Dabei kommt im Rahmen einer barrierefreien Gestaltung der Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips eine grundlegende Rolle zu. „Die Informationsdarbietung muss weitest möglich barrierefrei gestaltet werden. Dabei sind insbesondere auch die Anforderungen sensorisch eingeschränkter Verkehrsteilnehmer, d. h. sehbehinderter und blinder, hörbehinderter und gehörloser Menschen, zu beachten.“ [20] 
Die Forderung des Grundgesetzes (Artikel 3, s. auch Abs. 2.1) sowie die gesetzliche Zielvorgabe gemäß des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) zur Schaffung eines barrierefreien akustischen Informations-zugangs auf Bahnsteigen des öffentlichen Schienenpersonenverkehrs sind konsequent einzuhalten. „Für Neuanlagen/-anschaffungen und größere Umbauten sollte die barrierefreie Gestaltung für sensorisch beeinträchtigte Menschen zur Selbstverständlichkeit werden.“ [11]  

Gemäß Artikel 9 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind die Vertragsstaaten verpflichtet, Menschen mit Behinderungen den Zugang „zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikations-technologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.“ Durch geeignet Maßnahem ist sicher zu stellen, „dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.“

So kann nur auf gesetzlicher Grundlage und unter Berücksichtigung des Forschungsprojektes „Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen“ Im Ergebnis dieser Betrachtung weiterhin die Forderung nach einer unverzüglichen Aus- und Nachrüstung der Bahnsteige aller Bahnhofskategorien mit Lautsprecheranlagen stehen. Dabei ist gleichzeitig die optische Informationsvermittlung (Zwei-Sinne-Prinzip), verbunden mit entsprechend qualitativ guten und vor allem verlässlichen Durchsagen / Anzeigen für alle Reisende, zu gewährleisten. Dies schließt die Aufhebung der Trennung akustischer Informationen in „Fahrgastinformationen“ und „Informationen zu betrieblichen Störungen“ ein. Hier ist die Konzernleitung der Deutschen Bahn AG aufgerufen umzudenken. Die Hoffnung, dass sich die physiologischen Auswirkungen des Alters oder der Behinderungen an die betriebspolitischen Interessen der Deutschen Bahn AG anpassen, scheint aussichtslos. Die Deutsche Bahn AG wird, wenn sie diese Kundenkreise nicht endgültig verlieren will, sich auch auf diese zu bewegen müssen. Ein Lippenbekenntnis reicht nicht aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

„Bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahrzeugparks sowie des Angebots des ÖPNV sind die Belange von Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt oder in besonderer Weise auf den ÖPNV angewiesen sind, angemessen zu berücksichtigen. Auf die Erfüllung der Sicherheitsbedürfnisse der Benutzer soll besonders hingewirkt werden.“ [21] Diese verbindliche Aufgabenstellung gilt ebenfalls für die Deutsche Bahn AG. Der Freistaat Thüringen als Aufgabenträger für den SPNV steht in der Pflicht auf die konsequente Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen hinzuwirken. 
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